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Beschluss 
des Bundesrates 

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und 
des Rates zur Einrichtung einer gemeinsamen Datenplattform für 
Chemikalien und zur Festlegung von Vorschriften, die 
sicherstellen sollen, dass die darin enthaltenen Daten auffindbar, 
zugänglich, interoperabel und wiederverwendbar sind, sowie zur 
Schaffung eines Überwachungs- und Prospektivrahmens für 
Chemikalien 

COM(2023) 779 final 

Der Bundesrat hat gemäß §§ 3 und 5 EUZBLG von der Vorlage Kenntnis ge-

nommen. 

Der Beschluss ist gemäß § 35 GO BR gefasst worden. 


